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Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 

IVöB 2019 – Überblick über die wichtigsten Neuerungen 
 
 
- Definition wichtiger Begriffe (Art. 3 IVöB) 

 
- Ausnahmen vom Anwendungsbereich (Art. 10 IVöB) 

u.a. öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen des Kantons und der Gemeinde 
 

- Teilnahmebedingungen (Art. 12 und 26 IVöB) 

gelten auch für Subunternehmer 
 

- Nachhaltigkeit (Art. 2, 12, 29 und 30 IVöB, § 7 VIVöB) 

- Nachhaltigkeit als Teilnahmebedingung, Eignungs- und Zuschlagskriterium sowie technische Spezifikation möglich 
- wenn möglich wenden die Auftraggeberinnen Nachhaltigkeitskriterien wie die Lebenszykluskosten oder technische Spezifikationen an  
 

- Schwellenwert für freihändige Vergaben bei Lieferungen (Anhang 2 IVöB) 

Erhöhung auf Fr. 150'000.00  
 

- Laufzeit von Verträgen (Art. 15 Abs. 4 IVöB) 

In der Regel max. fünf Jahre, längere Laufdauer in begründeten Fällen 
 

- Neue Instrumente (Art. 23 ff. IVöB, § 2 VIVöB) 

Im Rahmen der bestehenden Verfahrensarten: 
- elektronische Auktionen: bei standardisierten Leistungen 
- Dialog: bei komplexen Aufträgen 
- Rahmenverträge: Grundlage für späteren Abschluss von Einzelverträgen 

 
- Publikationen (Art. 35 und Art. 48 IVöB) 

- simap neu Publikationsorgan, deshalb tägliche Publikationen möglich 
- nicht nur Ausschreibung wird im offenen und selektiven Verfahren publiziert, sondern auch Vorankündigung, Zuschlag und Abbruch sowie 

im Staatsvertragsbereich Zuschlag im freihändigen Verfahren 
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- Ausschreibungsunterlagen (Art. 36 IVöB, §§ 1 und 5 VIVöB) 

notwendiger Inhalt u.a.: 
- Angabe der Gewichtung der Zuschlagskriterien 
- öffentliche Angebotsöffnung 

 
- Nachfragepflicht bei ungewöhnlich niedrigem Preis (Art. 38 Abs. 3 IVöB) 
 
- Zuschlag (Art. 29, 41, 48 und 51 IVöB, § 2 EGIVöB, § 9 VIVöB) 

- neue Zuständigkeiten auf Kantonsebene für die Erteilung des Zuschlags gestützt auf die Vergabesumme (inkl. Mehrwertsteuer): 
Dienststellen bis 1 Mio. Franken, Departemente/Staatskanzlei bis 3 Mio. Franken, Regierungsrat ab 3 Mio. Franken 

- Qualität als zwingendes Zuschlagskriterium (Ausnahme: standardisierte Leistungen) 
- neue Zuschlagskriterien (u.a. Lebenszykluskosten, Plausibilität des Angebots, Innovationsgehalt, Preisniveau und Verlässlichkeit des 

Preises)  
- Zuschlag an «vorteilhaftestes Angebot» statt wie bisher «wirtschaftlich günstigstes» 
- Eröffnung auch durch Publikation möglich 
- Publikation des Zuschlags innert 30 Tagen im offenen und selektiven Verfahren sowie bei einer freihändigen Vergabe im Staatsvertrags-

bereich  
 
- Ausschlussgründe (Art. 44 IVöB) 

- Abs. 1: sichere Kenntnis des Ausschlussgrundes, neuer Ausschlussgrund «schlechte Erfahrung» (Art. 44 Abs. 1h IVöB) 
- Abs. 2: hinreichende Anhaltspunkte für Vorliegen Ausschlussgründe wie etwa unzulässige Submissionsabreden 

 
- Sanktionen (Art. 45 IVöB) 

- Verwarnung, bei schwerwiegenden Verstössen Busse und Ausschluss bis zu fünf Jahren 
- bei unzulässigen Wettbewerbsabreden: Meldepflicht bei Wettbewerbskommission 

 
- Statistik (§ 8 VIVöB) 

- neu müssen die Vergabestellen die Jahresstatistiken erst ab Vergaben von Fr. 50'000.00 führen 
- Begründung für freihändige Vergabe über dem Schwellenwert notwendig (Angabe Ausnahmetatbestand gemäss Art. 21 Abs. 2 IVöB) 

 
- Rechtsmittelfrist (§ 52 IVöB) 

20 Tage 
 
 
     
           28. November 2022 


